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50.

»xigcn.

Montags, den 15. Decembr. 1755.

I . Gericht ! Proclam . und Publicat.
1 . / L^ s Men nachbemrMehiesigerLamberti Kirchen Ländereyen , als9Schef -

ftl mr Saat , auch Ehnern , und 8z Scheffel desgleichen, hinter der
^ Reepel - Bahn , auf einige Jahre , am >7. dieses Monachs Decembr.

h. a . Vormittags um i r Uhr , auf hiesiger Königl. Regierungscantz -
ley , von neuen wieder verheuert werden .

2 . Es ist in Cvncurösachen , wider weyl . Henrich Erlers Erben , ehv Dierk

Hanse , im Oldenbrock , novus terminus zur Anhörung der Prafe -
rentzurtel, aus den 8 . Januar , und zm Vergantung und Löse auf den
22. Januarii 1756 beym hiesigen Landgericht angesetzet worden ,

z . Es hat w ' yl . ^ imich Harksen Kinder Vormund , gerichtliche Erlaubniß er¬
halten , stiner Pupillen , in Stollhammer Vvgtey belegene Hofstelle
und Länderevm, cum periinentiis , zm Befriedigung der Creditoren,
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den 79 . Jannarii i? s6 in OetkeOetken WirthshauftzuStollhamm
verkaufen zu lassen . Die Angabe ist den 12 . Jan . -7sS beym övel-
gönnischen Landgericht.

Wann man vernommen , daß auswerts in dem 92ten Stücke der Hannövs-
rischen nützlichen Sammlungen oder sogenannten Intelligentzblättern
folgendes Mittel , daß nemlich bey Aeusserung einiger Merkmahle von
der Viehseuche das Hornvieh vom kalten Wasser schlechterdings ab¬
zuhalten , dasselbige warm und trocken gehalten , und einem jeden täg¬
lich bis zur Besserung , ein - oder zweymahl ohngefehr ein halb Quar¬
tier Leinöhl gegeben , zum Trank aber warme Suppe von Bier , Ha¬
bergrütze und dergleichen gewachst , und mit Therme versehet , zum
Fressen aber weißen oder Savoye Kohlblatter gereichet werden müs¬
sen , so lange bis sie wieder Heu fressen , wobey die Kleider derer, wel¬
che bey solchem Vieh umgehen, um die Seuche zu andern gesunden
Vieh nicht weiter überzubringen , über Feuer wohl auszutrocknen und.
auszuräuchern, eingerücket worden , ,und man bey dem davon in Sta¬
de angestellten Versuche befunden , daß solches bewähret sey ; So
wird solches mittelst diesem bekannt gemachet , damit ein jeder sich des¬
sen in vorkommenden nöthigen Fällen bedienen, könne.

II. § ours der Geldes
Neue 4 besser als

Gold - r - proc. - a Rthlr. - 7 Gr. 44 Schw.
Grob Cour. - izL - -- - 9 - s-x --
Kleincvur. - 15 - - - 10 - 4 - ' ,
Holländ . Geld 4 - - - s - 4? -

lil. Getreide - Preise.
Wintergersten --
Sommergersten -
Nocken -
Haber , -
Bohnen -
-Ostfries. Weihen -

-
-

IV. Privatsachen.

Z9 - 40 Rthlr.
40 - 4 Z -

58 -
22 - 24 -
40 - 4z -
66 - 68 -

Es wird bekannt gemacht, daß BereichBrandhoffvor seine von seinenEltern
ererbte
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ererbte zu Hollwarden Burhaver Vogte») belesene , «nd an ZckeHolk -
husen verrauschte Hofstelle mit 24 Zück 62 Ruten 25 Fuß Landes cum
Pertinentiib , welchcrhalben die Angabe auf den 8 Jan . a . f. beym
Lvelgönnifchen Landgericht angefehet ist von gedachten Icke Holthu¬
sen seine ebenfals zu Hallwarden belesene und vor 2 Jahren durch ei¬
nen gerichtl. Beyspruch an sich gebrachte Hofstelie mit 26^ Jück Lan¬
des wieder an sich genommen habe.

4 Es will Auron Günther Docius in Eckwarden sein Wohnhaus , so recht
nahe am Kirchhofe stehet , und mit einem Ziegeldachs versehen , auch
ziemlich aptirt , mit z Stuben versehen , und vor einen Handwerks-
maun , oder einen , der Handlung zu treiben gedenket , sehr bequem und
gelegen stehet , zur Befriedigung seiner Creditoren verkaufen. Es kan
gegen Ostern oder Maytag angetreten werden . Die Liebhaber kön¬
nen sich in Eckwarden einfinden und accordiren.

Fortsetzungdes Projetts zu einer Special - Brand - Sasse , vor die
Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst .

. s -Ein jeder Mitgenosse schlagt seine Gebäude zu einem gewissen Preiß belie¬
big an , Massen nicht bloß auf den Kaufschilling , oder auf die Kosten des Bau¬
es , sondern auch auf die etwaige Verbesserung, und auf einen Theil des Jn-
guths , und zwar bis etwann auf den vierten Theil von des letzter» Werth,
hichey gesehen wird ; jedoch muß VielerAnschlag nicht übermäßig feyn , als wel¬
ches der Vorsteher nebst Zugeordneten zu untersuchen , und nach Befinden zu
ermäßigen haben ; wie dann über zc-^o Rthlb . von einem Mitglied auf ein
Gebäude ntcht eingezeichnet werden kan ; und diese angegebene Summe muß
»mb mehrerer Richtigkeit willen , sich immer mit einem vollen Hundert Wes¬
sen , oder eine runde Summe seyn.

ss. 6
Der Vorsteher nnd Zugeordneten geben und unterschreiben die Scheine

au die Mitglieder , entscheiden alles , was nach den Artikuln , ohne Vorfrage
bey sämtlichen Mitgliedern , entschieden werden kan , und kommen dessenfals,
so oft als nöchrg , oder beliebig , zusammen , ohne der Gesellschaft desfals et¬
was an Kosten anzurechnen.

§. 7 .
Die Gebäude , so angeschrieben »Verden , mögen in denen Städten Ol¬

denburg oder Delmenhorst , in denen Flecken Varel , Elsfleth, Berne und
Ddd 2 Owel-
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Oevelgöme, oder sonsten in den Dörfern und auf dem Laude belegen seyn,
wo sie wollen , wann dieftlbigen 3) nur in hiesigen Grafschaften gelegen sind,
und folgende Umstände nur dabey beobachtet werden / daß b)die Häuser nicht
mit Stroh oder Rieth, sondern mit Pfannen bedecket seyn , c) daß die Mit-
aenossen . unter deren -T>.,chnkinn -„ - >>>- 2 -t» v-» . - . ' ^

und die Dächer in Kalk legen zu lassen ;
Ferner -Y daß jeder bcy der Einschreibung durch einen an Eides stattaus-

llten Schein und Zeuanin von einem .
« . . V Uttv IM grause 1tt) N V dak NeLK/it,

b.r g« k-iu- F-u-rSg-fahr,u destrch .eu ft«. . S °Ln
° '

daß dieftumN
dende Gebäude so wett von einander hegen , und durch so viele aitdere nicht
emgezelchnete Gebäude , oder durch Plätze , oder Strassen , oder drckMäs!

ser dergestalt von einander geschieden sind , daß nach mensthlichen Tmtmben
ohne ein besonders grosses Unglück , au einem Ort zu einer Zeit , oderdmeb
ein und denlelben Brandschaden nicht wohl mehr als eines vkn d n eingeM§
denen Gebäuden abbrennen könne , über welche Entlegenheit der Gebäude de
Vorsteher nnd die Zugeordncte bey der Einschreibung zu urcheilen haben

Ob man nun zwar hoffet , auf diese Bedingungen die obbemelte MM
von Gildegcnossen gnugsam zusammen zu bekommen , so behalt sich doch 2
den widrigen Fall d .e Gesellschaft bevor , auch einige mit Sttoh ftnd Reit W
deckte Hauser mr ^ande , wann nemlich solche ganz allein und von andern Ge¬
bäuden genugsam entfernet stehen , auf besondere Bedingnngm, mit in diek
Zunft aufzunehmen , und dre erforderte Anzahl dadurch voll zu machen

§. 8
Wann nun ein solches eingeschriebenes Gebäude Brandschaden l-id-, a.

ha. der Sig.uchümer sslches dem Vdcheher »u m ..dm^ ch7 dL
den beyden Zugeordneten innerhalb 8 Tagen nach der ihm geschehmcn A»?
Meldung ave Umstande des Schadens , so viel möglichmrmsnch^ in»
-« °öchir,ft.bst besieh .. , °de- durch ein °de. m-hr-r7 M « L "

l. da u
-MEU kau , befche» lass-., »ud,°danu auf di- g«sam,- .Äch- G-u°ssmfV
dre VertheNung machet , was von -edem Einhundert Rthlr. von d n üb^
Mitglied «-« M Ersetz«.^ des Schadens be»ju.rageu Lu -,

°
e°en h°e

,_
(Die Fsnsehnug künftig . )

">-s-ui-!>-.

^
Oldenburg ,

' "

gedruckt von Johann Arnold Gössen, Königl. Dänisch
Privileg. Buchdrucker.
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